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 B E L E H R U N G   Ü B E R   D I E   R E C H T S F O L G E N  

  N A C H § 7 Abs. 4 a  S O W I E  § §  31  bis  32  S G B II  
 
 

� § 7 Abs. 4 a SGB II  Erreichbarkeit/Urlaub 
 
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten keine Leistungen, wenn sie sich ohne Zustimmung des zuständigen SGB 
II-Trägers außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten und deshalb nicht für die Eingliederung in Arbeit zur 
Verfügung stehen. Bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung findet die Erreichbarkeits-Anordnung vom 23. Oktober 
1997 (ANBA 1997, 1685), geändert durch Anordnung vom 16. November 2001 (ANBA 2001, 1476), Anwendung und die 
übrigen Bestimmungen dieser Anordnung geltend entsprechend. 
 
Für Empfänger von  Arbeitslosengeld II besteht die grundsätzliche Pflicht, an Werktagen unter ihrer angegebe-
nen Adresse erreichbar zu sein. Einem (auswärtigen) Urlaub im In- oder Ausland kann für insgesamt drei Wo-
chen im Jahr zugestimmt werden. Der Urlaubswunsch muss eine Woche vor der geplanten Reise bei der job-
com des Kreises Düren eingereicht werden. Eine Zustimmung hängt davon ab, ob für den geplanten Zeitraum 
konkrete Eingliederungsaktivitäten oder Vermittlungsvorschläge vorliegen. Nach Beendigung des Urlaubs be-
steht eine unverzügliche, persönliche Meldepflicht bei der job-com. Wer sich ohne Zustimmung von seinem 
Wohnort entfernt, muss damit rechnen, dass die Leistungen gestrichen und auch zurückgefordert werden. Das 
Gleiche gilt, wenn keine oder eine verspätete Rückmeldung erfolgt oder die maximale Urlaubsdauer von drei 
Wochen überschritten wird.  
 
 

� § 31 SGB II  Pflichtverletzungen 
(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die Rechts-

folgen oder deren Kenntnis 
1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15 Abs. 1 

Satz 6 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen, 
2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d oder eine mit einem Beschäftigungs-

zuschuss nach § 16e geförderte Arbeit aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhin-
dern, 

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder Anlass für den Abbruch gege-
ben haben.  

Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nachwei-
sen.  
(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist auch anzunehmen, wenn  
1. sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert haben, die Vor-

aussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen, 
2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen, 
3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das Eintreten einer Sperrzeit oder 

das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des Dritten Buches festgestellt hat, oder 
4. sie die in dem Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllen, die das Ruhen oder 

Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. 
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� § 31 a Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen 

 (1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld II in einer ersten Stufe um 30 Prozent des für 
die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei der ersten wiederholten 
Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld II um 60 Prozent des für die erwerbsfähige leistungsbe-
rechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 
entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn bereits zuvor eine Min-
derung festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen Minderungszeitraums länger als 
ein Jahr zurückliegt. Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukom-
men, kann der zuständige Träger die Minderung der Leistung nach Satz 3 ab diesem Zeitpunkt  60 Prozent des für sie 
maßgebenden Regelbedarfs  begrenzen.  

(2) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das Arbeitslosen-
geld II bei einer Pflichtverletzung nach § 31 auf die für die Bedarfe nach § 22 (Unterkunft und Heizung) zu erbringenden 
Leistungen beschränkt. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. Absatz 1 
Satz 4 und 5 gilt entsprechend. Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der Träger unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls ab diesem Zeitpunkt wieder die für die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leistungen gewähren.  

(3) Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs 
kann der Träger auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzend Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbringen. 
Der Träger hat Leistungen nach Satz 1 zu erbringen, wenn Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern in einem 
Haushalt leben. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mindestens 60 Prozent des für den erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigen nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs soll das Arbeitslosengeld II, soweit es für den Bedarf für 
Unterkunft und Heizung erbracht wird, an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.  

(4) Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gilt Absatz 1 und 3 bei Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 Nr. 1 und 
2 entsprechend.  
 

� § 31 b SGB II  Beginn und Dauer der Minderung  
(1)    Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das Wirksamwerden des Verwal-
tungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der Minderung der Leistung feststellt. In den Fällen des § 31 
Absatz 2 Nummer 3 tritt die Minderung mit Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des Anspruchs nach dem Drit-
ten Buch ein.  Der Minderungszeitraum beträgt drei Monate. Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann der Träger die Minderung des Auszahlungsanspruchs in Höhe der Bedarfe 
nach den §§ 20 und 21 (Regelbedarfe und Mehrbedarfe) unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auf 
sechs Wochen verkürzen. Die Feststellung der Minderung ist nur innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Pflichtverletzung zulässig.  

(2) Während der Minderung des Auszahlungsanspruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunter-
halt nach den Vorschriften des Zwölften Buches.  

 

� § 32 SGB II Meldeversäumnisse   
(1) Kommen Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis einer Auffor-
derung des zuständigen Trägers, sich bei ihm zu melden oder bei einem ärztlichen oder psychologischen Untersu-
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chungstermin zu erscheinen, nicht nach, mindert sich das Arbeitslosengeld II oder das Sozialgeld jeweils um 10 Prozent 
des für sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Das gilt nicht, wenn Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für 
ihr Verhalten darlegen und nachweisen. 

(2) Die Minderung nach dieser Vorschrift tritt zu einer Minderung nach § 31 a hinzu. § 31 a Absatz 3 und § 31 b gelten 
entsprechend.  

 
 
Das Informationsblatt "Rechte und Pflichten von Leistungsberechtigten und Leistungsträgern nach 
dem SGB II" und die "Belehrung über die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 4 a sowie §§ 31 bis 32 SGB II" 
sowie eine Kopie der Erreichbarkeits-Anordnung habe ich heute erhalten und zur Kenntnis genom-
men. 
 
Ich erkenne an, dass dies gleichzeitig als vorbeugende Anhörung im Sinne des § 24 Sozialgesetz-
buch - Verwaltungsverfahren (SGB X) - zu werten und der zuständige Leistungsträger insoweit be-
rechtigt ist, eine Versagung/Rückforderung von Leistungen nach § 7 Abs. 4 a SGB II sowie mögliche 
Sanktionen nach den §§ 31 bis 32 SGB II zunächst ohne weitere vorhergehende Anhörung vorzu-
nehmen. 
 
 
 
_______________________________________________________________________  
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 


